	Beim Nachnamen Ihres Kindes bieten sich nicht so viele Möglichkeiten wie bei der Vornamensgebung. 

Sind Sie miteinander verheiratet und führen einen Ehenamen, wird Ihr Ehename gleichzeitig Familienname des Kindes. Führen Sie keinen gemeinsamen Ehenamen, können Sie einen Ihrer Nachnamen zum Familiennamen des Kindes bestimmen. 

Hier ist darauf zu    


          achten, dass dieser Name auch für weitere Kinder gilt. 

Sind Sie ledig oder geschieden, erhält das Kind den Namen als Geburtsnamen, den Sie als Mutter zum Zeitpunkt der Geburt des Kindes führen. 

Möchten Sie, dass das Kind den Nachnamen des Vaters erhält, benötigen Sie entweder eine gemeinsame Sorgeerklärung oder aber Sie erklären den Nachnamen Ihres Kindes bei einem Standesamt Ihrer Wahl  zusammen mit Ihrem Partner gegen eine Gebühr in Höhe von 25,00 €.

Voraussetzung dafür ist allerdings eine wirksame Vaterschaftsanerkennung, die Sie bei einem Standes- oder Jugendamt Ihrer Wahl erklärt haben.


	
	
	Sollten Sie jetzt noch Fragen haben, dürfen Sie sich gerne an uns wenden. Das Standesamt Stade steht Ihnen mit Rat und Tat rund um das Thema Geburtenbeurkundung zur Seite. 

Kontaktdaten:


Hansestadt Stade
Hökerstr. 8 - 10
21682 Stade

Tel: 04141 – 401 –253

email: standesamt.stade@stadt-stade.de
Für Ihre Schwangerschaft und die anstehende Geburt wünschen wir Ihnen alles Gute. 

Ihr Team vom

Standesamt der Hansestadt Stade




	
	
	Informationsblatt für werdende 

Eltern hinsichtlich der Geburtenbeurkundung
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	Liebe Eltern, sicherlich haben Sie sich schon viele Gedanken über die bestehende Schwangerschaft und die sich daraus ergebenden Änderungen in Ihrem Familienleben gemacht. 
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Um Ihnen und Ihrer Familie den “bürokratischen“ Start ins Familienleben ein wenig zu vereinfachen, enthält diese Broschüre wertvolle Tipps, sich schon jetzt auf die Geburtenbeurkundung Ihres Kindes vorzubereiten. 

Denn erst, wenn die Geburtenbeurkundung Ihres Kindes beim Standesamt erfolgt ist, können Sie die entsprechenden Leistungen für sich und Ihr Kind, wie z.B. Mutterschaftshilfe bei der Krankenkasse, Kindergeld und Elterngeld beantragen.

Egal,  wo Sie entbinden werden, bekommen Sie eine Geburtsanzeige von der zuständigen Hebamme ausgehändigt. Diese muss dann von Ihnen und Ihrem Partner ausgefüllt und an das Standesamt gegeben werden. 
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Wenn Sie im Krankenhaus entbinden werden, können Sie die Geburtsanzeige direkt dort abgeben und ersparen sich somit den Weg ins Standesamt. Von dort bekommen wir täglich die Geburtsanzeigen überbracht und wir beurkunden die Geburt. Anschließend werden Ihnen dann die erforderlichen Urkunden und Bescheinigungen bequem nach Hause geschickt.. 

Wenn Sie dagegen zu Hause entbinden, ist der Weg ins Standesamt unumgänglich, bzw. Sie können Ihre Hebamme beauftragen, die Geburtsanzeige hier einzureichen. Hier ist es erforderlich, dass die Geburtsanzeige direkt bei uns abgegeben wird. Im Anschluss daran erhalten Sie dann die erforderlichen Urkunden und Bescheinigungen.     
	
	
	In jedem Fall brauchen Sie einen Personalausweis oder Reisepass (Bei ausländischen Mitbürgern einen aktuellen Reisepass mit Aufenthaltstitel). 

Bei miteinander verheirateten Eltern ist es sinnvoll, das Stammbuch mitzunehmen. In dem Stammbuch sind alle erforderlichen Urkunden (Ehe- oder Heiratsurkunde und Geburtsurkunden beider Elternteile) vorhanden. Bei ausländischen Eltern sind die Heiratsurkunde und die Geburtsurkunden  in der Heimatsprache, inklusive Übersetzung in die deutsche Sprache, vorzulegen. 
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Bei geschiedenen Eltern ist die beglaubigte Abschrift aus dem Familienbuch, sowie das rechtskräftige Scheidungsurteil (oder eine aktuelle Eheurkunde mit Scheidungsvermerk vom  Heiratsstandesamt) vorzulegen. Hinzu kommt eine Geburtsurkunde Ihres Partners (Bei ausländischen Eltern sind die Urkunden in der Heimatsprache inklusive Übersetzung in die deutsche Sprachevorzulegen.) und eine Vaterschaftsanerkennung nebst Zustimmung durch die Kindesmutter. Die Vaterschaftsanerkennung nebst Zustimmung können Sie bei jedem Jugend- oder Standesamt Ihrer Wahl erklären. Sollten Sie neben der Vaterschaftsanerkennung noch die gemeinsame Sorge wünschen, ist es sinnvoll, sich direkt an das zuständige Jugendamt zu wenden, da die gemeinsame Sorge nur dort erklärt werden kann. In dem Zusammenhang kann auch gleich die Vaterschaftsanerkennung nebst Zustimmung erklärt werden.  

Wenn Sie ledig sind, genügt eine aktuelle Geburtsurkunde von Ihnen und Ihrem Partner (Bei ausländischen Eltern sind die Urkunden in der Heimatsprache inklusive Übersetzung in die deutsche Sprache vorzulegen), sowie eine Vaterschaftsanerkennung nebst Zustimmung durch die Kindesmutter und gegebenenfalls die Erklärung über die gemeinsame Sorge.   
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Auch die Namensführung Ihres Kindes ist ein großes Thema. Schließlich möchten Sie, dass sich Ihr Kind auch später einmal mit seinem Namen wohl fühlt. Hier sind diverse Vornamensbücher eine große Hilfe. Auch das Internet bietet enorme Möglichkeiten, sich über Vornamen zu informieren. 

Generell gilt, dass die Eltern einen Vornamen für Ihr Kind finden sollen. Dabei ist allerdings darauf zu achten, dass es sich nicht um erfundene Namen handelt, sondern dass diese Namen gebräuchlich sind und auch eindeutig als Vorname zu erkennen sind. 

Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob dieser Vorname standesamtsrechtlich „erlaubt“ ist, haben Sie zum einen die Möglichkeit, sich über die Gesellschaft für die deutsche Sprache 

unter der Rufnummer 0900 – 1888 128

zu erkundigen, ob dieser Vorname gebräuchlich ist, oder aber Sie wenden sich direkt an Ihr Standesamt. 

Ratsam ist es auch, dass Sie darauf achten, dem Kind einen Vornamen zu geben, der eindeutig das Geschlecht erkennen lässt. 


